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304 Das Rote Kreuz.

der Impfung vollständig vernarbt; ihre Um-

gebung zeigte nicht die geringste Schwellung
oder Rötung. Ein Znsammenhang der Krank-
heit und des Todes des Kindes mit der

Impfung bestand daher nicht."
Wie man hieraus ersieht, ist also das .Kind

Zimmy 48 Tage d. h. 7 Wochen nach der

Impfung gestorben, als dieselbe längst voll-
ständig abgelaufen war. Infolge Vernnreini-

gung einer Fingerwunde entstand, wie so oft,
eine schwere Blutvergiftung, welcher das Kind
erlegen ist.

Das ist also das „Licht und die Wahr-
heit" des Inserates, welches der Berner
Verein gegen die medizinische Tierfolter in
einer angesehenen städtischen Zeitung einge-
rückt l>at. Auch ein einzelnes Beispiel unter
vielen!

klllklàerkurs.

Es findet Pro 1912 ein dritter Hülfslehrerknrs in Zürich statt und zwar mit Be-

ginn am 19. Oktober.

Der theoretische Unterricht wird Meilen Samstag abends von 8—10 Uhr, der prak-
tische Sonntags von 9—12 und 2—ö Uhr erteilt werden. Der Kurs umfasst 5 Samstage
und Sonntage und endigt also am 17. November. Die Vorstände der Samariter- und Rot-
kreuz-Vereine werden hiemit erstickst, ihre Anmeldungen spätestens bis 10. Oktober dem unter-
zeichneten Zentralpräsidcntcn einzusenden.

Wir machen ans Art. 0 des Regulativs für Sainariterhülfslehrerkurse aufmerksam,

wonach nur Leute angenommen werden, die genügende Vorkenntnisse <Samariterkcnntnisse),
geistige Befähigung und Lehrgeschick besitzen und von denen vorausgesetzt werden darf, daß

sie nicht nur den Kurs besuchen, sondern nachher längere Zeit als Hülfslehrcr wirken werden.

kwr clen lentralvorstanll lies Zcllwà Zcimantsrbunclsz,

Der Z e n t r n l p r äs id en t:
K. kciuber.

Lristkcàii.

<?. li. in k. Die in den Dagesblättcrn erschienene Notiz betreffend Ertrag der BnndeSfeier-
karten ist mit Vorsicht aufzunehmen. Wie uns vom BundeSfeierkomitee mitgeteilt wird, hat die Abrechnung
noch gar nicht stattgefunden. Aber wahrscheinlich ist es, daß sich der Ertrag um die 4(>,M9 Franken

herum bewegen wird.

k. Z. in kl. Wenn Sie am diesjährigen Rot Kreuz-Tag in Langenthal Spitatbazarkartcn gekauft

haben, so werden Sie gut tun, die im heutigen Inseratenteil angekündigte Publikation betreffend Ziehungsliste

nachzusehen. Wir wünschen Ihnen viel Glück. Die Redaktion.

22- ^

Druck und Expedition: Genossenschasts-Buchdrnckerei Bern fNeuengasfe 34).
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